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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 17/13142, 17/14492 

Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrif-
ten 

§ 1 
Änderung des Bayerischen Beamtengesetzes 

Das Bayerische Beamtengesetz (BayBG) vom 
29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 2030-1-1-F), das 
zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2015 (GVBl. S. 497) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu Art. 140 wird wie folgt gefasst: 

„Art. 140 (aufgehoben)“. 

b) In der Angabe zu Art. 144 wird das Wort 
„Übergangsregelung“ durch das Wort „Über-
gangsregelungen“ ersetzt. 

c) In der Angabe zu Art. 147 wird das Wort 
„ , Außerkrafttreten“ gestrichen. 

2. Art. 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Halbsatz 1 werden die Wörter „dasjeni-
ge Mitglied der Staatsregierung zuständig, 
dessen Geschäftsbereich der Beamte oder 
die Beamtin zugeordnet ist;“ durch die 
Wörter „das jeweils zuständige Mitglied 
der Staatsregierung Ernennungsbehörde; 
dieses kann die Ausübung dieser Befug-
nisse innerhalb der obersten Dienstbehör-
de übertragen.“ 

bb) Der bisherige Halbsatz 2 wird Satz 3 und 
das Wort „das“ wird durch das Wort „Das“ 
ersetzt. 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und in Halb-
satz 2 werden nach dem Wort „Befugnisse“ 
die Wörter „innerhalb der obersten Dienstbe-
hörde oder“ eingefügt. 

3. Art. 96 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und nach dem 
Wort „Versorgungsbezüge“ werden die 
Wörter „mit Ausnahme von Halbwaisen-
geld (Art. 39, 40 BayBeamtVG)“ eingefügt. 

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 
angefügt: 

„
2
Beihilfe erhalten auch Beamte und Be-

amtinnen, die während einer Elternzeit kei-
ne Bezüge erhalten. 

3
Satz 1 gilt nicht für 

im Familienzuschlag nach dem Bayeri-
schen Besoldungsgesetz berücksichti-
gungsfähige Kinder, die einen eigenständi-
gen Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsor-
ge haben.“ 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Der Bemessungssatz beträgt 

1. bei Beamten und Beamtinnen sowie 
Richtern und Richterinnen 50 v.H., 
während der Inanspruchnahme von El-
ternzeit 70 v.H., 

2. bei Ehegatten oder Lebenspartnern 
sowie bei Versorgungsempfängern 
und Versorgungsempfängerinnen 70 
v.H., 

3. bei Kindern und eigenständig beihilfe-
berechtigten Waisen 80 v.H.“ 

bb) In Satz 3 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort „berücksichtigungsfähig“ die Wörter 
„im Sinn des Abs. 1“ eingefügt. 

cc) Satz 6 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Nrn. 3 bis 5 werden aufgehoben. 

bbb) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 3. 

4. Art. 99 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nr. 3 wird aufgehoben.  

bb) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3. 

b) Die Sätze 2 und 3 werden durch folgenden 
Satz 2 ersetzt: 

„
2
Weitere Regelungen zur Ausgestaltung der 

Vorschriften des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch auf schwerbehinderte und gleichge-
stellte Beamte, Beamtinnen, Bewerber und 
Bewerberinnen im öffentlichen Dienst regelt 
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das Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat durch Verwal-
tungsvorschriften.“  

5. Art. 139 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 2 Spiegelstrich 2 wird das Komma 
nach dem Wort „sind“ durch einen Punkt 
ersetzt. 

bb) Vor Nr. 3 wird das Wort „abzüglich“ gestri-
chen. 

cc) Nr. 3 wird aufgehoben. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Bei Laufbahnen, in denen die in Art. 8 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 LlbG festgelegte Dauer 
des Vorbereitungsdienstes unterschritten wird, 
ermäßigt sich der nach Satz 1 ermittelte Er-
stattungsbetrag entsprechend dem Verhältnis 
der in den jeweiligen Fachverordnungen fest-
gelegten Dauer des Vorbereitungsdienstes zu 
der in Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 
LlbG festgelegten Dauer des Vorbereitungs-
dienstes; dies gilt nicht für die Fachlaufbahn 
Naturwissenschaft und Technik, fachlicher 
Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst.“ 

6. Art. 140 wird aufgehoben. 

7. Art. 144 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Übergangs-
regelung“ durch das Wort „Übergangsregelun-
gen“ ersetzt. 

b) Der Wortlaut wird Satz 1 und das Wort „Beilhil-
fe“ wird durch das Wort „Beihilfe“ ersetzt. 

c) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„
2
Hinsichtlich von Kindern eines Beamten oder 

einer Beamtin, eines Richters oder einer Rich-
terin, die am 31. Dezember 2016 in einem Be-
amtenverhältnis tätig sind, wird Art. 96 Abs. 1 
und 3 Satz 3 in der am 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung weiter angewendet, bis sie 
die Ausbildung beendet oder die kindergeld-
rechtliche Höchstaltersgrenze erreicht haben.“ 

8. Art. 147 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „ , Außerkraft-
treten“ gestrichen. 

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 
 

§ 2 

Änderung des Gesetzes  
über die Fachhochschule für öffentliche  
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern 

Das Gesetz über die Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung und Rechtspflege in Bayern 
(BayFHVRG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Oktober 2003 (GVBl. S. 818, BayRS 2030-1-3-
F), das zuletzt durch § 1 Nr. 61 der Verordnung vom 
22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Gesetz 
über die Hochschule für den öffentlichen 

Dienst in Bayern 

(HföD-Gesetz – HföDG)“. 

2. In der Überschrift zu I. wird nach der Angabe „I.“ 
das Wort „Teil“ eingefügt. 

3. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Wörter ‚Fach-
hochschule mit der Bezeichnung „Hoch-
schule für den öffentlichen Dienst in Bay-
ern“ (HföD)‘ ersetzt.  

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 Satzteil vor 
Nr. 1 und Satz 2 werden jeweils die Wörter 
„Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

c) Nach Abs. 3 wird folgender Abs. 4 eingefügt: 

„(4) 
1
Der HföD kann als weitere Bildungs-

aufgabe die Durchführung von Maßnahmen 
der modularen Qualifizierung übertragen wer-
den. 

2
Inhalt und Umfang der Maßnahmen rich-

ten sich nach den für die jeweiligen Fachlauf-
bahnen und, soweit gebildet, fachlichen 
Schwerpunkten oder Ausbildungen geltenden 
Bestimmungen.“ 

d) Die bisherigen Abs. 4 bis 6 werden die Abs. 5 
bis 7 und in Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 und 7 wer-
den jeweils die Wörter „Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Rechtspflege“ durch 
die Angabe „HföD“ ersetzt. 
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4. Art. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen. 

bb) In Satz 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„
3
Die Aufsicht über die Fachbereiche wird 

im Einvernehmen mit demjenigen Staats-
ministerium, das für die jeweilige in Art. 1 
Abs. 3 genannte Ausbildung fachlich im 
Schwerpunkt zuständig ist, ausgeübt.“ 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

5. Art. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege“ 
durch die Angabe „HföD“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden jeweils die Wörter „Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

bb) Satz 5 wird aufgehoben. 

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt.  

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

d) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

e) Es wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) 
1
Das Nähere zu den Abs. 2 bis 4 re-

gelt das Staatsministerium durch Rechtsver-
ordnung. 

2
Art. 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

6. In der Überschrift zu II. wird nach der Angabe „II.“ 
das Wort „Teil“ eingefügt. 

7. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege“ gestrichen. 

b) In Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

c) In Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

d) In Abs. 3 Satz 2 werden die Wörter „Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ er-
setzt. 

8. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe 
„BeamtStG“ durch die Wörter „des Beamten-
statusgesetzes“ ersetzt und werden nach dem 
Wort „ernannt“ die Wörter „und zum Leiter der 
HföD bestellt“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 bis 3 werden jeweils die 
Wörter „Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege“ durch die 
Angabe „HföD“ ersetzt. 

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„
4
Für die Zeit des Fachstudiums an der 

HföD ist der Präsident auch Disziplinarbe-
hörde im Sinn des Art. 18 Abs. 1 des Bay-
erischen Disziplinargesetzes.“ 

9. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden jeweils die Wör-
ter „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben.  

c) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 2 und in Satz 1 
Halbsatz 1 werden die Wörter „Fachhochschu-
le für öffentliche Verwaltung und Rechtspfle-
ge“ durch die Angabe „HföD“ ersetzt. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3. 

10. Art. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) 
1
Die HföD gliedert sich fachlich in Or-

ganisationseinheiten (Fachbereiche). 
2
Ihre Er-

richtung, Änderung und Aufhebung sowie die 
Bestimmung ihrer Sitze erfolgen durch 
Rechtsverordnung der Staatsregierung.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2“ durch 
die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

11. In Art. 10 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 
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12. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 2“ 
durch die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 

b) Abs. 3 wird aufgehoben. 

13. In der Überschrift zu III. wird nach der Angabe 
„III.“ das Wort „Teil“ eingefügt und werden die 
Wörter „an der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege“ gestrichen.  

14. Art. 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 werden die Wörter „Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege“ 
durch die Angabe „HföD“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und im Satzteil 
vor Nr. 1 werden die Wörter „Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ 
ersetzt. 

bb) Abs. 3 wird Abs. 2 Satz 2 und die Angabe 
„Abs. 2“ wird durch die Angabe „Satz 1“ 
ersetzt. 

c) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und in Satz 2 
werden die Wörter „Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege“ durch die 
Angabe „HföD“ ersetzt. 

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4. 

e) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5 und Satz 2 
wird wie folgt gefasst: 

„
2
Der Umfang der Lehrverpflichtung der haupt-

amtlichen Lehrpersonen wird durch Rechts-
verordnung der Staatsregierung geregelt.“ 

15. Art. 15 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege“ 
durch die Angabe „HföD“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„
3
Der Fachbereichsleiter ist für die Durchfüh-

rung der Evaluation der Aus- und Fortbildung 
an seinem Fachbereich verantwortlich und 
stellt die Wahl des Evaluationsbeauftragten si-
cher.“ 

c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und die Wör-
ter „Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
und Rechtspflege“ werden durch die Angabe 
„HföD“ ersetzt. 

d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und in Halb-
satz 1 wird die Angabe „Abs. 4“ durch die An-
gabe „Abs. 3“ ersetzt. 

e) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6. 

f) Der bisherige Satz 6 wird Satz 7 und in Halb-
satz 2 wird die Angabe „Abs. 2“ durch die An-
gabe „Satz 3“ ersetzt. 

16. In der Überschrift zu IV. wird nach der Angabe 
„IV.“ das Wort „Teil“ eingefügt. 

17. In Art. 19 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Mas-
ter- oder Magistergrad“ durch das Wort „Master-
grad“ ersetzt. 

18. Art. 20 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Angabe „HföD“ er-
setzt und wird die Angabe „LlbG“ durch die 
Wörter „des Leistungslaufbahngesetzes“ er-
setzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 und 2 sowie Abs. 3 werden 
jeweils die Wörter „Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege“ durch die 
Angabe „HföD“ ersetzt. 

19. Art. 21 wird aufgehoben. 

20. In der Überschrift zu V. wird nach der Angabe „V.“ 
das Wort „Teil“ eingefügt. 

21. Art. 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege“ gestrichen. 

b) In Satz 2 werden die Wörter „an der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ gestrichen. 

22. Art. 25 wird aufgehoben. 

23. Der bisherige Art. 26 wird Art. 25. 

24. In Art. 4 Satz 1, Art. 16 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2, Art. 18 Abs. 1 sowie Art. 23 Satz 1 
werden jeweils die Wörter „Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Rechtspflege“ durch die 
Angabe „HföD“ ersetzt. 

 

§ 3 
Änderung des Leistungslaufbahngesetzes 

Das Leistungslaufbahngesetz (LlbG) vom 5. Au-
gust 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), 
das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2015 (GVBl. S. 497) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Art. 35 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ durch die Wörter „Hochschule für 
den öffentlichen Dienst“ ersetzt. 

2. Dem Art. 67 Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „ein-
schließlich der Festlegung von Höchstaltersgren-
zen für die Einstellung in den Polizeivollzugs-
dienst, die zweite Qualifikationsebene des feuer-
wehrtechnischen Dienstes und den allgemeinen 
Vollzugsdienst der Justiz,“ angefügt. 
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§ 4 
Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes 

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) 
vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-
1-1-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2015 (GVBl. S. 477) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
Art. 99a folgende Angabe eingefügt: 

„Art. 99b Prämie für freiwillig erhöhte wöchent-
liche Regelarbeitszeit im Feuerwehr-
dienst“. 

2. Art. 14 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„
1
Das Landesamt für Finanzen ist mit seinen 

Dienststellen als zentrale Landesbehörde dem 
Staatsministerium der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat unmittelbar nachgeordnet.“ 

3. In Art. 18 Satz 2 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„der Europäischen Union“ durch die Wörter „des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums Single 
Euro Payment Area (SEPA)“ sowie die Angabe 
„59“ durch die Angabe „67“ ersetzt. 

4. In Art. 34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter 
„(Art. 28 Abs. 1 Satz 1 des Unterbringungsgeset-
zes)“ gestrichen. 

5. In Art. 42 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c wird die Angabe 
„C“ durch die Angabe „C kw“ ersetzt. 

6. In Art. 72 Abs. 3 werden die Wörter „Rektoren, 
Rektorinnen,“ gestrichen. 

7. In Art. 91 Abs. 1 werden die Wörter „und der 
Fahrkostenzuschuss (Art. 99a)“ durch die Wörter 
„ , der Fahrkostenzuschuss (Art. 99a) und die 
Prämie für freiwillig erhöhte wöchentliche Regel-
arbeitszeit im Feuerwehrdienst (Art. 99b)“ ersetzt. 

8. Nach Art. 99a wird folgender Art. 99b eingefügt: 

„Art. 99b 
Prämie für freiwillig erhöhte wöchentliche  

Regelarbeitszeit im Feuerwehrdienst 
1
Beamten und Beamtinnen im Sinn des 

Art. 132 BayBG kann bei einer freiwilligen Verlän-
gerung der individuellen wöchentlichen Arbeitszeit 
auf mehr als 48 Stunden eine Prämie gewährt 
werden, sofern keine Dienstbefreiung erfolgt. 

2
Die 

Prämie beträgt für jede geleistete 24-Stunden-
Dienstschicht bei einer Arbeitszeit von 

1. mindestens 50 Stunden  bis zu    9 €, 

2. mindestens 52 Stunden  bis zu  18 €, 

3. mindestens 54 Stunden  bis zu 27 €, 

4. 56 Stunden       bis zu 36 €. 
3
Bei einer kürzeren Schicht verringert sich die 

Prämie entsprechend. 
4
Eine Prämie wird nicht ne-

ben einem Zuschlag nach Art. 60 gewährt. 
5
Auf 

die Prämie finden die Vorschriften des Teils 1 ent-
sprechende Anwendung.“ 

9. Art. 100 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „ , § 52 
des Gesetzes über die Alterssicherung der 
Landwirte, § 58 des Zweiten Gesetzes über 
die Krankenversicherung der Landwirte“ ge-
strichen. 

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung“ ge-
strichen. 

bb) In Satz 4 Halbsatz 2 werden die Wörter 
„sowie der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung“ gestrichen. 

10. Anlage 1 Besoldungsordnungen wird wie folgt ge-
ändert: 

a) In der Besoldungsgruppe A 15 werden die 
Wörter „Direktor, Direktorin bei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege

2)
“ durch die Wörter „Direktor, Direktorin 

bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst 
in Bayern

2)
“ ersetzt. 

b) In der Besoldungsgruppe A 16 werden die 
Wörter „Direktor, Direktorin bei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege

3)
“ durch die Wörter „Direktor, Direktorin 

bei der Hochschule für den öffentlichen Dienst 
in Bayern

3)
“ ersetzt. 

c) Die Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) Die Zeile „Direktor, Direktorin der Gemein-
samen IT-Stelle der bayerischen Justiz“ 
wird gestrichen und nach der Zeile „Direk-
tor, Direktorin des IT-Dienstleistungszen-
trums beim Landesamt für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung“ wird die Zeile 
„Direktor, Direktorin des IT-Servicezen-
trums der bayerischen Justiz“ eingefügt. 

bb) Die Zeile „Präsident, Präsidentin der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege“ wird gestrichen und nach 
der Zeile „Präsident, Präsidentin der Baye-
rischen Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau“ wird die Zeile „Präsident, Prä-
sidentin der Hochschule für den öffentli-
chen Dienst in Bayern“ eingefügt. 

d) In der Besoldungsgruppe B 4 wird nach der 
Zeile „Leitender Ministerialrat, Leitende Minis-
terialrätin

2)
“ die Zeile „Oberbranddirektor, 

Oberbranddirektorin der Landeshauptstadt 
München“ eingefügt. 

 

§ 5 
Änderung des Bayerischen Reisekostengesetzes 

Das Bayerische Reisekostengesetz (BayRKG) vom 
24. April 2001 (GVBl. S. 133, BayRS 2032-4-1-F), das 
zuletzt durch § 1 Nr. 89 der Verordnung vom 22. Juli 
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2014 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Art. 6 wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „0,30 €“ durch die 
Angabe „0,35 €“ ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „0,13 €“ durch die 
Angabe „0,15 €“ ersetzt. 

cc) In Nr. 3 wird die Angabe „0,08 €“ durch die 
Angabe „0,09 €“ ersetzt. 

dd) In Nr. 4 wird die Angabe „0,05 €“ durch die 
Angabe „0,06 €“ ersetzt. 

b) Abs. 6 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „0,20 €“ durch die 
Angabe „0,25 €“ ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „0,10 €“ durch die 
Angabe „0,12 €“ ersetzt. 

cc) In Nr. 3 wird die Angabe „0,06 €“ durch die 
Angabe „0,07 €“ ersetzt. 

dd) In Nr. 4 wird die Angabe „0,03 €“ durch die 
Angabe „0,04 €“ ersetzt. 

2. Art. 28 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Inkrafttreten“. 

b) In Abs. 1 wird die Absatzbezeichnung „(1)“ ge-
strichen. 

 

§ 6 
Änderung des  

Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Bayerische Beamtenversorgungsgesetz 
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 
528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch § 5 
des Gesetzes vom 24. Juli 2015 (GVBl. S. 266) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
Art. 114a folgende Angabe eingefügt: 

„Art. 114b Pflegezuschlag und Kinderpflegeer-
gänzungszuschlag für am 1. Januar 
2017 vorhandene Versorgungsemp-
fänger“. 

2. In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe 
„ , 22 und 23 Abs. 2“ durch die Angabe „und 22“ 
ersetzt. 

3. Art. 12 Abs. 6 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„
3
Auf die Zweijahresfrist nach Satz 1 wird der Zeit-

raum, in dem der Beamte Grundbezüge aus ei-
nem Amt der Besoldungsordnung W erhalten hat, 
angerechnet.“ 

4. Art. 27 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Sie endet vorher mit Ablauf des Monats,  

1. der dem Beginn des Bezugs einer Versi-
chertenrente der gesetzlichen Rentenversi-
cherung vorhergeht,  

2. in dem der Wegfall der Erhöhung in den Fällen 
des Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a mitgeteilt wird, weil 
keine Dienstunfähigkeit mehr vorliegt, oder 

3. der dem Monat des Bezugs von Einkünften 
vorhergeht, die nicht nach Abs. 1 Nr. 4 außer 
Betracht bleiben.“ 

5. In Art. 32 Abs. 2 werden die Wörter „an die“ durch 
die Wörter „an den“ ersetzt. 

6. Art. 44 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 werden die Wörter „an die Stel-
le“ durch das Wort „anstelle“ ersetzt. 

b) Satz 3 wird aufgehoben. 

7. In Art. 46 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „der in 
der Anlagen zur“ durch die Wörter „in Anlage 1 
der“ ersetzt. 

8. In Art. 52 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „4“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt. 

9. In Art. 63 Satz 2 werden die Wörter „und Ehren-
beamte“ durch die Wörter „und Ehrenbeamtinnen“ 
ersetzt. 

10. In Art. 70 Satz 2 wird die Angabe „und 84“ durch 
die Angabe „bis 87“ ersetzt. 

11. Art 72 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Ru-
hegehalt“ die Wörter „in Höhe von 2,30 € für 
jeden Monat der Pflege“ eingefügt. 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 
1
Wenn der oder die Pflegebedürftige 

nach Abs. 1 ein nach Art. 71 Abs. 3 zuzuord-
nendes Kind war, wird zusätzlich ein Kinder-
pflegeergänzungszuschlag in Höhe des Be-
trags nach Art. 71 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 für je-
den Monat der Pflege gewährt. 

2
Der Kinder-

pflegeergänzungszuschlag wird längstens bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kin-
des und nicht neben Leistungen nach Art. 71 
oder § 70 Abs. 3a SGB VI gewährt.“ 

c) Abs. 3 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 3 und wird wie 
folgt geändert: 

aa) Halbsatz 1 wird Satz 1. 

bb) Der bisherige Halbsatz 2 wird Satz 2. 

12. Art. 73 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„
2
Sie endet vorher mit Ablauf des Monats,  

1. der dem Beginn des Bezugs einer Versicher-
tenrente der gesetzlichen Rentenversicherung 
vorhergeht oder 
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2. der dem Monat des Bezugs von Einkünften 
vorhergeht, die nicht nach Abs. 1 Nr. 5 außer 
Betracht bleiben.“ 

13. In Art. 85 Abs. 4 Satz 4 werden die Wörter 
„Vomhundertsätze der“ gestrichen. 

14. Art. 92 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „Monatsbetrag“ wird durch das 
Wort „Betrag“ ersetzt. 

bb) Die Wörter „Vomhundertsätze der“ werden 
gestrichen. 

cc) Die Wörter „Erhöhungen oder Verminde-
rungen der beamtenrechtlichen Versor-
gungsbezüge, die in festen Beträgen fest-
gesetzt sind“ werden durch die Wörter 
„allgemeinen Anpassungen nach Art. 4“ 
ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Anpassung der 
Versorgungsbezüge“ durch die Wörter „allge-
meine Anpassungen nach Art. 4“ ersetzt. 

15. Art. 93 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „Vomhundertsät-
ze der“ gestrichen und die Wörter „Erhöhun-
gen oder Verminderungen der beamtenrechtli-
chen Versorgungsbezüge, die in festen Beträ-
gen festgesetzt sind“ durch die Wörter „allge-
meinen Anpassungen nach Art. 4“ ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Anpassung der 
Versorgungsbezüge“ durch die Wörter „allge-
meine Anpassungen nach Art. 4“ ersetzt. 

16. In Art. 101 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „Abs. 4 
Halbsatz 2“ durch die Angabe „Abs. 3 Satz 2“ er-
setzt. 

17. Nach Art. 114a wird folgender Art. 114b eingefügt: 

„Art. 114b 
Pflegezuschlag und Kinderpflegeergänzungs-
zuschlag für am 1. Januar 2017 vorhandene 

Versorgungsempfänger 
1
Am 1. Januar 2017 vorhandene Versor-

gungsempfänger erhalten die nach Art. 72 in der 
bis 31. Dezember 2016 geltenden Fassung zu-
stehenden Pflegezuschläge und Kinderpflegeer-
gänzungszuschläge weiter. 

2
Die Zuschläge neh-

men an allgemeinen Bezügeanpassungen nach 
Art. 4 teil.“ 

§ 7 
Änderung des Bayerischen Richtergesetzes 

In Art. 15 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 des Bayeri-
schen Richtergesetzes (BayRiG) in der in der Bayeri-
schen Rechtssammlung (BayRS 301-1-J) veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 des 
Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 240) geändert 
worden ist, werden nach dem Wort „Befugnis“ die 
Wörter „innerhalb der obersten Dienstbehörde oder“ 
eingefügt. 

 

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 treten  

1. § 4 Nr. 2 mit Wirkung vom 11. Oktober 2013,   

2. § 4 Nr. 1, 7 und 8 mit Wirkung vom 1. Januar 
2016 

in Kraft. 

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 tritt die 
Wegstreckenentschädigungsverordnung (WegstrV) vom 
15. Juli 2008 (GVBl. S. 493, BayRS 2032-4-5-F) außer 
Kraft.  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 


